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Vereinbarung / Rechnung

Name:  .....................................................................Vorname:  ...................................................................................

Strasse:  ...................................................................PLZ:  .................Ort: . .................................................................

Tel. 1:  ......................................................................Tel. 2: . ........................................................................................

Geburtsdatum: .......... / .......... 19  ...........................Zusatzversicherung: ............................RTC-Nr.  .........................

Das Rücken Trainings Center Thun (folgend genannt RTC) trifft mit obenstehender Person folgende Vereinbarung:
1. Gegen Bezahlung eines einmaligen Betrages (Zahlung innert 30 Tagen) von Fr. …….. erhält obengenannte Person 
folgende Leistung seitens des RTC:

Aufbautraining  2, gültig 5 Monate

Trainingsbeginn am: .......... /........... /............
- 16 Trainingseinheiten im RTC Thun
- Wir erarbeiten Ihr erweitertes, persönliches Trainingsprogramm in den Bereichen Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit 

und Koordination Ihrem bei Abschluss des Aufbautrainings 1 erfassten Leistungsprofil entsprechend; 
 Betreuung/ Kontrolle in jeder Trainingseinheit.
- Auswertung des Trainingsverlaufs am Ende des Aufbautrainings 2

1. Gegen Bezahlung eines einmaligen Betrages (Zahlung innert 30 Tagen) von Fr. …….. erhält obengenannte  
Person folgende Leistung seitens des RTC:

2. Um eine genügende Intensität des Trainings zu erreichen, verpflichtet sich die trainierende Person, diese 
 Trainingsstufe möglichst im vorgegebenen Zeitraum zu absolvieren. 

3. Alle Trainings werden terminlich vorher vereinbart. Unentschuldigt versäumte Trainingstermine gelten als  
wahrgenommen, oder können gegen Bezahlung von Fr. 20.- nachgeholt werden.

4. Nach Abschluss dieses Programms ist die Person zum Fortsetzungs-Training im RTC befähigt und berechtigt.
5. Die vereinbarten Leistungen sind persönlich, nicht übertragbar und innerhalb der Gültigkeitsdauer von  

5 Monaten zu beziehen. Eine Kündigung ist jederzeit möglich; Rückvergütung entspr. des beanspruchten Betrags. 
(Die 2 ersten Trainings kosten mehr.)

 Bei vorliegendem ärztlichem Zeugnis kann die Gültigkeitsdauer des Vertrags verlängert werden.
6. Die Trainierenden verpflichten sich, die im RTC geltenden Trainingsregeln zu befolgen.
 (Siehe Beilageblatt „Willkommen“)
7. Mit ihrer Unterschrift erklären sich untenstehende Vertragspartner mit obenstehenden Bedingungen einverstanden.

Thun, den ....................... RTC:  ...............................Kunde / Kundin:  ..........................................................................  


